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1. ARBEITNEHMERVERANLA-

GUNG 2024 & ALLGEMEINES 

 

Veranlagung bedeutet, dass das Finanz-

amt einen Steuerbescheid erlässt, in wel-

chem das Einkommen eines abgelaufenen 

Jahres erfasst und die darauf entfallende 

Einkommensteuer berechnet wird. Auch 

für lohnsteuerpflichtige Einkünfte kann es 

(nach Ablauf des Kalenderjahres) zu einer 

„Veranlagung“ kommen. Dabei wird die 

sich aufgrund des gesamten Einkommens 

des abgelaufenen Jahres ergebende Ein-

kommensteuer berechnet und der im ab-

gelaufenen Jahr vom Arbeitgeber einbe-

haltenen Lohnsteuer gegenübergestellt. 

Dadurch ergibt sich für den Arbeitnehmer 

zumeist eine Gutschrift. Zur Gutschrift 

kommt es, wenn Werbungskosten, Son-

derausgaben, außergewöhnliche Belas-

tungen oder Absetzbeträge, die der Ar-

beitgeber nicht berücksichtigen konnte, im 

Rahmen der Veranlagung abgezogen wer-

den. Gutschriften ergeben sich i.d.R. 

auch, wenn die monatlichen Bezüge des 

Arbeitnehmers unterschiedlich hoch waren 

oder wenn der Arbeitnehmer nur während 

eines Teiles des Jahres Einkünfte bezogen 

hat oder wenn er während des Jahres den 

Arbeitgeber gewechselt hat. Nachzahlun-

gen können sich insbesondere dann erge-

ben, wenn zeitweise gleichzeitig von zwei 

oder mehreren Arbeitgebern lohnsteuer-

pflichtige Einkünfte bezogen wurden. 

Bei Einkünften, die der Lohnsteuer un-

terliegen, gibt es drei Formen der Veran-

lagung: die antragslose Veranlagung, 

die Antragsveranlagung und die 

Pflichtveranlagung.  

 

1.1  Antragslose Arbeitnehmerveran-

lagung 

Stellt der Arbeitnehmer keinen Antrag auf 

Veranlagung für das Jahr 2024 (und lie-

gen nicht die Voraussetzungen einer 

Pflichtveranlagung vor), führt das Finanz-

amt die so genannte „antragslose Arbeit-

nehmerveranlagung“ für das Jahr 2024 

durch, wenn 

• der Arbeitnehmer im Jahr 2024 kei-

ne anderen Einkünfte als lohn-

steuerpflichtige Einkünfte bezogen 

hat und 

• bis zum 30. Juni kein Antrag auf Ar-

beitnehmerveranlagung gestellt 

worden ist und 

• die Veranlagung zu einer Steuer-

gutschrift führt und 

• nach der Aktenlage keine höhere 

Steuergutschrift zusteht, als sich 

das aus den bereits dem Finanzamt 

vorliegenden Daten (insbesondere 

aus den Lohnzetteln, den Spen-

denbestätigungen, etc.) ergibt. 

Bei der antragslosen Arbeitnehmerveran-

lagung kann das Finanzamt nur jene In-

formationen berücksichtigen, die ihm be-

reits eingemeldet wurden (z.B. die Lohn-

zettel und die dem Finanzamt elektronisch 

übermittelten Bestätigungen über Spen-

den an begünstigte Vereine und über Kir-

chenbeiträge).  

Ergibt sich bei der Veranlagung eine Steu-

ergutschrift von zumindest fünf Euro, wird 

diese automatisch auf das Konto des Ar-

beitnehmers überwiesen, sofern es der 

Finanzverwaltung bekannt ist.  

Ist der Arbeitnehmer mit dem Ergebnis 

einer antragslosen Veranlagung nicht zu-

frieden (z.B. weil er noch Abzugsposten 

geltend machen will), kann er innerhalb 

von fünf Jahren nach Ablauf des be-

troffenen Steuerjahres eine Steuererklä-

rung einreichen. Damit fällt der bisher 

ergangene Bescheid automatisch weg und 

es wird eine Antragsveranlagung durchge-

führt.  

Wurde bis zum Ablauf des zweitfolgenden 

Kalenderjahres keine Abgabenerklärung 

abgegeben, muss das Finanzamt jeden-

falls eine antragslose Veranlagung durch-
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führen, wenn diese zu einer Gutschrift 

führt. 

 

1.2  Antragsveranlagung (freiwillig) 

Bis zum Ablauf von fünf Jahren kann der 

Arbeitnehmer einen Antrag auf Arbeit-

nehmerveranlagung stellen, für das Jahr 

2024 somit bis Ende 2029. In der Er-

klärung für die Arbeitnehmerveranlagung 

kann der Steuerpflichtige steuerliche Ab-

zugsposten, die bisher nicht berücksichtigt 

wurden, geltend machen. Das sind Wer-

bungskosten, Sonderausgaben, außerge-

wöhnliche Belastungen und diverse Ab-

setzbeträge. 

Der Antrag kann entweder digital über 

FinanzOnline oder schriftlich (mit dem 

Formular L 1 und zusätzlichen Formula-

ren, insbesondere für außergewöhnliche 

Belastungen, Sonderausgaben, Absetzbe-

träge und den Familienbonus Plus) einge-

reicht werden.  

Sollte die Antragsveranlagung aus-

nahmsweise zu einer Steuernachzah-

lung führen, dann kann der Antrag (mit-

tels Einbringung einer Beschwerde) zu-

rückgezogen und damit die Nachzah-

lung vermieden werden. 

TIPP: Vor der endgültigen Einreichung 

der Steuererklärungen zur Antragsveran-

lagung via FinanzOnline empfiehlt es sich, 

dort eine Vorabberechnung durchzufüh-

ren. Sollte diese zu einer Nachzahlung 

führen, so kann von der freiwilligen Einrei-

chung abgesehen werden, was eine Be-

schwerdeerhebung erspart. 

 

1.3  Pflichtveranlagung 

Eine zwingend vorzunehmende Arbeit-

nehmerveranlagung (Pflichtveranla-

gung) sieht das Gesetz insbesondere vor, 

wenn einer der folgenden Fälle vorliegt: 

• Neben den lohnsteuerpflichtigen Ein-

künften wurden andere Einkünfte 

(z.B. aus Vermietung) bezogen, die 

€ 730 übersteigen. (Bei der Veran-

lagung ist dann von diesen anderen 

Einkünften ein Veranlagungsfreibe-

trag von € 730 abzuziehen, der sich 

allerdings um jenen Betrag bis auf 

Null vermindert, mit welchem die 

anderen Einkünfte die Höhe von      

€ 730 übersteigen.) 

• Es wurden zumindest zeitweise 

gleichzeitig von zwei oder meh-

reren Arbeitgebern lohnsteuer-

pflichtige Einkünfte bezogen. 

• Es wurde Krankengeld von der ge-

setzlichen Krankenversicherung be-

zogen.  

• Bei der laufenden Lohnsteuerbe-

rechnung wurde ein Freibetragsbe-

scheid berücksichtigt. 

• Bei der laufenden Lohnverrechnung 

wurde der Alleinverdienerabsetz-

betrag, der Alleinerzieherabsetz-

betrag, der erhöhte Verkehrsab-

setzbetrag oder der erhöhte Pen-

sionistenabsetzbetrag gewährt, 

obwohl die Voraussetzungen nicht 

vorlagen. Gleiches gilt für den Frei-

betrag wegen einer Behinderung. 

• Es wurde zu Unrecht ein zu hohes 

Pendlerpauschale berücksichtigt. 

• Ein Zuschuss des Arbeitgebers zur 

Kinderbetreuung wurde steuer-

frei belassen, obwohl die Vorausset-

zungen für die Steuerfreiheit nicht 

vorlagen. 

• Es wurde zu Unrecht ein Famili-

enbonus Plus gewährt. 

• Es wurde ein zu hohes Homeoffice-

Pauschale steuerfrei behandelt. 

• Es wurden Mitarbeitergewinnbe-

teiligungen steuerfrei gewährt, die 

den Jahresbetrag von € 3.000 über-

steigen. 

• Die Zurverfügungstellung einer Wo-

chen-, Monats- oder Jahreskarte 

für ein Massenbeförderungsmittel 

(oder ein Kostenersatz hiefür) wurde 

steuerfrei behandelt, obwohl die 
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Voraussetzungen für die Steuerfrei-

heit nicht vorlagen. 

• Sportvereinigungen haben an 

Sportler, Schiedsrichter und 

Sportbetreuer (z.B. Masseure, 

Trainer) pauschale Reiseaufwands-

entschädigungen steuerfrei ausbe-

zahlt, obwohl die Voraussetzungen 

für die Steuerfreiheit nicht vorlagen. 

 

NEU ab 2024: 

• Es wurden Einnahmen aus ehren-

amtlichen Tätigkeiten gegenüber ei-

ner gemeinnützigen, mildtätigen 

oder kirchlichen Vereinigung bzw ei-

ner gesetzlich anerkannten Religi-

onsgemeinschaft erzielt und diese im 

Ausmaß eines kleinen oder großen 

Freiwilligenpauschales steuerfrei 

behandelt, obwohl die Vorausset-

zungen der Steuerfreiheit nicht vor-

lagen. 

• Ein Bezug aus einer Start-Up-

Mitarbeiterbeteiligung wurde 

nicht oder zu gering besteuert. 

 

Liegt ein Fall der Pflichtveranlagung vor, 

muss der Arbeitnehmer eine Steuerer-

klärung (zur Arbeitnehmerveranlagung) 

einreichen, wenn das Gesamteinkommen 

für 2024 mehr als € 13.981 beträgt. 

HINWEIS: Die Steuererklärung 2024 

muss entweder bis Ende Juni 2025 elekt-

ronisch (über FinanzOnline) eingereicht 

werden oder bereits bis Ende April 2025 

schriftlich. 

Für die Pflichtveranlagung wegen gleich-

zeitiger nichtselbständiger Einkünfte von 

mehreren Arbeitgebern oder wegen des 

Wegfalls des Alleinverdiener- bzw. Allein-

erzieherabsetzbetrages muss die Steuer-

erklärung erst bis Ende September 2025 

abgegeben werden. 

 

´ 

1.4  Welche Ausgaben können abge-

zogen werden? 

Bei der Antragsveranlagung und der 

Pflichtveranlagung können Werbungskos-

ten, Sonderausgaben und außergewöhnli-

che Belastungen geltend gemacht werden. 

1) WERBUNGKOSTEN sind alle mit dem 

Beruf zusammenhängende Aufwendun-

gen.  

Das sind zum Beispiel: 

• Kosten für typische Arbeitskleidung 

(z.B. Arbeitsmantel, Monteuranzug, 

Stützschuhe und Stützstrümpfe bei 

stehenden Berufen). 

• Kosten für Fortbildung sowie Fachli-

teratur, auch Kosten eines Studi-

ums. 

• Sprachkurse, wenn die Fremdsprache 

im Beruf benötigt wird.  

• Kosten einer Umschulung in einen 

anderen Beruf. 

• Kosten für Notebook und Zubehör 

(Drucker etc.), soweit eine berufliche 

Verwendung vorliegt. Ohne besonderen 

Nachweis wird eine private Nutzung 

von 40% angenommen. Die Anschaf-

fungskosten des Computers sind über 

die AfA auf drei Jahre abzusetzen. 

• Kosten für ein Handy oder einen In-

ternetanschlusses sind entsprechend 

der beruflichen Nutzung absetzbar. 

• Beruflich veranlasste Fahrten (aber 

nicht Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte) mit einem privaten 

Fahrrad können durch ein Kilometer-

geld von € 0,38 pro Kilometer be-

rücksichtigt werden (maximal für 1.500 

Kilometer jährlich). Ab 2025 beträgt 

das Kilometergeld € 0,50 pro Kilometer 

und kann maximal für 3.000 Fahrrad-

Kilometer berücksichtigt werden. 

• Wird der private Pkw für Dienstfahrten 

verwendet, beträgt im Jahr 2024 das 

Kilometergeld € 0,42. Ereignet sich 

auf einer beruflichen Fahrt ein (unver-

schuldeter) Unfall, stellen vom Arbeit-

nehmer getragene Kosten Werbungs-
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kosten dar.  

• Homeoffice-Pauschale (ab 2025: 

Telearbeitspauschale): Der Arbeitgeber 

kann bis zu € 3 pro Homeoffice-Tag als 

Homeoffice-Pauschale steuerfrei 

auszahlen (maximal für 100 Tage pro 

Jahr). Zahlt der Arbeitgeber kein 

Homeoffice-Pauschale oder weniger als 

€ 3 pro Homeoffice-Tag, wird die Diffe-

renz bei der Arbeitnehmerveranlagung 

als Teil der Werbungskosten berück-

sichtigt. Dies erfolgt automatisch, weil 

der Arbeitgeber die Homeoffice-Tage 

im Lohnzettel einzutragen hat. Eine ei-

genständige Nachmeldung ist nicht 

möglich. 

• Wird ein Homeoffice-Pauschale ge-

währt, können Ausgaben für digitale 

Arbeitsmittel (Computer, Drucker, 

Router, etc.) nur gekürzt um dieses 

vom Arbeitgeber steuerfrei ausbe-

zahltes Pauschale geltend gemacht 

werden. 

• Arbeitnehmer, die an mindestens      

26 Tagen im Homeoffice gearbeitet 

haben (und kein Arbeitszimmer abset-

zen), können auch Ausgaben für ergo-

nomisch geeignetes Mobiliar 

(Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) 

bis zu € 300 pro Jahr als Werbungskos-

ten geltend machen.  

• Kosten für ein eigenes steuerliches 

Arbeitszimmer samt beruflicher Ein-

richtung (AfA, anteilige Miete, Betriebs-

kosten) können dann geltend gemacht 

werden (etwa bei Heimarbeitern oder 

Heimbuchhaltern), wenn das Arbeits-

zimmer in der eigenen Wohnung aus-

schließlich für den Beruf verwendet 

wird, den Mittelpunkt der beruflichen 

Tätigkeit bildet und nicht ohnedies 

beim Arbeitgeber ein Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht. 

• Reisekosten für beruflich veranlasste 

Reisen. Verwendet der Arbeitnehmer 

dafür sein privat finanziertes Öffi-Ticket 

(Klimaticket), so kann er für die beruf-

lichen Fahrten die fiktiven Kosten für 

das günstigste öffentliche Verkehrsmit-

tel geltend machen.  

• Für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte kann ab einer Strecke von 

20 km (falls das öffentliche Verkehrs-

mittel nicht zumutbar ist, bereits ab ei-

ner Strecke von 2 km) das Pendler-

pauschale angesetzt werden. Über-

nimmt der Arbeitgeber die Kosten eines 

Öffi-Tickets (Wochen-, Monats- oder 

Jahreskarte), wird das absetzbare 

Pendlerpauschale um den Betrag dieser 

Kostenübernahme gekürzt. 

• Doppelte Haushaltsführung und 

Familienheimfahrten: Ist der Be-

schäftigungsort vom Familienwohnsitz 

zu weit entfernt, um täglich nach Hause 

fahren zu können (insbesondere bei ei-

ner Entfernung von über 80 km), und 

wird daher eine Zweitwohnung in der 

Nähe des Arbeitsplatzes benötigt, sind 

die Kosten dieser Zweiwohnung ab-

setzbar. Weiters können in diesem Fall  

Kosten für die Fahrten zwischen dem 

Zweitwohnsitz und dem Familienwohn-

sitz bis zu € 306 pro Monat abgesetzt 

werden. 

 

2) SONDERAUSGABEN sind im Gesetz 

einzeln aufgezählte Ausgaben des Privat-

bereichs. Dazu gehören insbesondere Kir-

chenbeiträge bis € 600, Steuerbera-

tungskosten, Spenden an spendenbe-

günstigte Einrichtungen (gemeinnützige 

und mildtätige Einrichtungen auf einer 

vom BMF veröffentlichten Liste der be-

günstigten Spendenempfänger) oder an 

freiwillige Feuerwehren sowie Beiträge für 

eine freiwillige Weiterversicherung in 

der gesetzlichen Pensionsversicherung 

einschließlich des Nachkaufs von Versiche-

rungszeiten. 

Kirchenbeiträge an inländische Kirchen 

und Spenden an inländische Spendenemp-

fänger sowie Zahlungen zur freiwilligen 

Weiterversicherung werden der Finanz-

verwaltung i.d.R. direkt elektronisch 

übermittelt, sodass sie nicht in der Steu-
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ererklärung angeführt werden müssen. 

Seit 2022 können Ausgaben für die ther-

misch-energetische Sanierung von 

Gebäuden pauschal als Sonderausgaben 

abgesetzt werden (z.B. Dämmung von 

Außenwänden oder Decken, Austausch 

von Fenstern). Gleiches gilt für den Er-

satz eines fossilen Heizungssystems 

durch ein klimafreundliches Heizungssys-

tem (z.B. Umstellung von Öl- oder Kohle-

heizung oder Nachtspeicherofen auf Fern-

wärme oder Holzzentralheizung oder 

Wärmepumpe). Voraussetzung ist, dass 

hierfür eine Bundesförderung nach dem 

30.6.2022 ausbezahlt worden ist und 

hierüber eine Datenübermittlung von der 

Kommunalkredit Public Consulting an die 

Finanzverwaltung erfolgt ist.  

Die Ausgaben für die thermisch-

energetische Sanierung müssen (nach 

Abzug der Förderung) den Betrag von      

€ 4.000 übersteigen, jene für den Ersatz 

eines fossilen Heizungssystems den Be-

trag von € 2.000. Im Kalenderjahr der 

Auszahlung der Förderung und in den fol-

genden vier Kalenderjahren wird dann 

jeweils automatisch bei der Veranlagung 

ein Pauschalbetrag von € 800 bzw € 400 

als Sonderausgabe vom zu versteuernden 

Einkommen abgezogen. 

 

3) AUSSERGEWÖHNLICHE BELAS-

TUNGEN sind zwangsläufige Ausga-

ben, die sich aus dem Privatbereich des 

Steuerpflichtigen ergeben (z.B. eigene 

Krankheitskosten, ärztlich verordnete 

Kurkosten, Hörgerät, Zahnersatz, Kosten 

einer Diätverpflegung, Katastrophenschä-

den, etc.).  

• Grundsätzlich sind außergewöhnliche 

Belastungen um einen Selbstbehalt 

(= Prozentsatz des Einkommens) zu 

kürzen, bevor sie steuerlich berücksich-

tigt werden.  

• Fallen beim (Ehe)Partner zwangs-

läufige Krankheitskosten an, durch 

die sein steuerliches Existenzminimum 

von € 12.816 unterschritten würde, 

kann der andere (Ehe)Partner die Kos-

ten tragen und absetzen. 

• Kinderbetreuungskosten, Kosten für 

einen Kindergarten, ein Internat oder 

eine Haushaltshilfe stellen eine außer-

gewöhnliche Belastung dar, wenn sie 

auf Grund der Berufstätigkeit eines al-

leinerziehenden Elternteils erforderlich 

sind. 

• Kosten für die auswärtige Berufsausbil-

dung eines Kindes (außerhalb des 

Wohnortes) werden mit Pauschalbeträ-

gen berücksichtigt.  

• Aufwendungen aufgrund einer Behinde-

rung (eigene Behinderung, Behinde-

rung eines Kindes oder gegebenenfalls 

eines (Ehe)Partners) werden ab einer 

Erwerbsminderung von 25 % ohne Ab-

zug eines Selbstbehalts als außerge-

wöhnliche Belastung berücksichtigt. 

Dabei können zusätzlich zu den Pau-

schalbeträgen die tatsächlichen Kosten 

für die erforderlichen Hilfsmittel (z.B. 

rollstuhlgerechte Adaptierung der Woh-

nung) und Heilbehandlungen abziehbar 

sein.  

• Aufwendungen für ein Pflegeheim 

(Pflegestation eines Seniorenheims) 

gelten als außergewöhnliche Belastung, 

wenn Pflegebedürftigkeit gegeben ist, 

was jedenfalls ab der Pflegestufe 1 oh-

ne weitere Prüfung angenommen wird. 

In gleicher Weise sind auch die Kosten 

der Pflegebetreuung zu Hause absetz-

bar. Im Falle einer Behinderung von 

mindestens 25 % (was z.B. bei der 

Gewährung von Pflegegeld angenom-

men wird) werden die Aufwendungen 

des Pflegebedürftigen nicht um den 

Selbstbehalt gekürzt.  

• Aufwendungen wegen Katastrophen-

schäden werden ohne Selbstbehalt be-

rücksichtigt. 

1.5  Absetzbeträge  

Bei der Veranlagung können auch bislang 

noch nicht berücksichtigte Absetzbeträge 
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von der Steuer abgezogen werden, insbe-

sondere Alleinverdienerabsetzbetrag, Al-

leinerzieherabsetzbetrag, Verkehrsabsetz-

betrag, erhöhter Verkehrsabsetzbetrag, 

Unterhaltsabsetzbetrag Pensionistenab-

setzbetrag. Dazu kommen: 

• Der Familienbonus Plus für ein 

Kind, für welches Familienbeihilfe 

gewährt wird.  

• Arbeitnehmer mit einem Einkommen 

(im Jahr 2024) unter € 28.326 er-

halten zum Verkehrsabsetzbetrag 

von € 463 (bzw. zum erhöhten Ver-

kehrsabsetzbetrag von bis zu € 798 

bei Anspruch auf ein Pendlerpau-

schale und Einkommen unter          

€ 15.030) einen Zuschlag von bis zu 

€ 752. Dieser Zuschlag zum Ver-

kehrsabsetzbetrag ist nur im Rah-

men der Veranlagung zu berück-

sichtigen. 

• Einem Steuerpflichtigen, der für ein 

Kind, das nicht zu seinem Haushalt 

gehört, nachweislich den gesetzli-

chen Unterhalt leistet (z.B. nach ei-

ner Trennung der Eltern), steht bei 

der Veranlagung für 2024 ein Un-

terhaltsabsetzbetrag von € 35, für 

das zweite Kind € 52 und für jedes 

weitere Kind € 69 pro Monat zu. Die 

Berücksichtigung des Unterhaltsab-

setzbetrages erfolgt nur im Veran-

lagungsverfahren. Steht der Un-

terhaltsabsetzbetrag zu, kann der 

Unterhaltspflichtige auch einen Fa-

milienbonus Plus geltend machen.  

• Mehrkindzuschlag: Bezieher von 

Familienbeihilfe für mindestens drei 

Kinder haben bei einem Familienein-

kommen, das € 55.000 nicht über-

steigt, Anspruch auf diesen Zuschlag 

(zur Familienbeihilfe) in Höhe von    

€ 23,30 pro Kind und Monat (für das 

dritte und jedes weitere Kind). Der 

Mehrkindzuschlag ist für jedes Ka-

lenderjahr gesondert im Rahmen der 

Arbeitnehmerveranlagung zu bean-

tragen und wird höchstens fünf Jah-

re rückwirkend vom Beginn des Mo-

nats der Antragstellung gewährt. 

1.6  Negativsteuer bei der Veranla-

gung von niedrigem Einkommen 

Ist das Einkommen so niedrig, dass sich 

eine Einkommensteuer von (beinahe) 

Null ergibt, kann die Veranlagung (zu-

sätzlich zur Rückzahlung der einbehalte-

nen Lohnsteuer) zu Gutschriften führen: 

• Insoweit sich durch den Abzug der 

Steuerabsetzbeträge von der Tarif-

Einkommensteuer ein Betrag unter 

Null errechnet, wird ein Betrag in 

Höhe des zustehenden Alleinver-

diener- oder Alleinerzieherab-

setzbetrages (für 2024: € 572 für 

1 Kind) als Gutschrift ausgezahlt. 

• SV-Rückerstattung: Ergibt sich bei 

Arbeitnehmern oder Pensionisten 

durch den Abzug der Steuerabsetz-

beträge von der Tarif-

Einkommensteuer ein Betrag unter 

Null, werden bestimmte Prozent-

sätze der geleisteten Sozialver-

sicherungsbeiträge bei der Veran-

lagung als Gutschrift zurückerstat-

tet (maximal € 752). 

• Kindermehrbetrag: Alleinverdie-

nenden oder alleinerziehenden Steu-

erpflichtigen mit niedrigem Einkom-

men, die Kinderbetreuungsgeld/ Wo-

chengeld/ Pflegekarenzgeld bezogen 

haben oder zumindest 30 Tage be-

rufstätig waren, steht im Rahmen 

der Veranlagung die Auszahlung ei-

nes Kindermehrbetrages von bis zu 

€ 700 pro Kind als Gutschrift zu. 

Da sich Kindermehrbetrag und der 

Familienbonus Plus nicht gegenseitig 

ausschließen, ist es zulässig, dass 

ein alleinerziehender Elternteil den 

Kindermehrbetrag erhält und der un-

terhaltszahlende andere Elternteil 

den Familienbonus Plus für dasselbe 

Kind beantragt. 
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2. BUDGETSANIERUNG –

AKTUELL 

 

Mit Gesetzesvorhaben wie dem Budgetsa-
nierungsmassnahmengesetz und dem Mit-

telstandspaket werden erste konkrete 

steuerliche Maßnahmen des Regierungs-

programms umgesetzt. 

 

2.1 BUDGETSANIERUNGSMASSNAH-

MENGESETZ 2025 

Bereits vier Tage nach Angelobung der 

neuen Bundesregierung wurden am 7. 

März 2025 das Budgetsanierungsmaß-

nahmengesetz 2025 und das 4. Mietrecht-

liche Inflationslinderungsgesetz verab-

schiedet. Beide Gesetze wurden im Natio-

nalrat ohne Begutachtungsfrist beschlos-

sen. Da einige Änderungen bereits ab Ap-

ril 2025 in Kraft getreten sind, möchten 

wir Sie im Weiteren über wichtige steuerli-

che Änderungen informieren. 

Verlängerung des Spitzensteuersat-

zes 

Der Spitzensteuersatz in Höhe von 55 % 

war grundsätzlich bis zum Jahr 2025 be-

fristet. Dieser Spitzensteuersatz wird nun 

bis ins Jahr 2029 verlängert. 

 

Abschaffung der Umsatzsteuerbefrei-

ung für Photovoltaikmodule 

Die Lieferung, der innergemeinschaftliche 

Erwerb, die Einfuhr sowie die Installation 

von Photovoltaikmodulen waren bis zum 

1. Jänner 2026 von der Umsatzsteuer be-

freit. Durch die Gesetzesänderung wird 

diese Umsatzsteuerbefreiung mit 

1.4.2025 aufgehoben. Wurden Verträge 

für Lieferungen, innergemeinschaftliche 

Erwerbe, Einfuhren oder Installationen 

von Photovoltaikmodulen vor dem 7. März 

2025 abgeschlossen, diese aber noch 

nicht ausgeführt, so bleibt die Befreiung 

für diese Verträge noch bis zum 

31.12.2025 aufrecht.  

 

Motorbezogene Versicherungssteuer 

bei Elektrofahrzeugen 

Fahrzeuge mit Elektroantrieb (=CO2-

Emissionswert von 0 g/km) waren bislang 

von der motorbezogenen Versicherungs-

steuer befreit. Diese Befreiung wird nun 

derart eingeschränkt, dass nur noch 

Kleinkrafträder mit Elektroantrieb bis zu    

4 kW umfasst sind.  

Die motorbezogene Versicherungssteuer 

wird beim Verbrennungsmotor aus einer 

Kombination von Hubraum, kW und CO2-

Emissionswert berechnet. Da Elektromoto-

ren einen CO2-Emissionswert von Null und 

auch keinen Hubraum haben, wurde für 

KFZ mit reinem Elektromotor eine 

neue Berechnungsmethodik festgelegt.  

Bei Krafträdern mit rein elektrischem 

Antrieb von mehr als 4 kW wird die Versi-

cherungssteuer mit € 0,5 je Kilowatt (lt. 

Zulassungsschein) der um 5 Kilowatt ver-

ringerten Leistung, mindestens jedoch     

4 kW, pro Monat angesetzt. 

Bei PKW mit höchstzulässigem Ge-

samtgewicht bis zu 3,5 Tonnen wird 

die Versicherungssteuer mit € 0,25 bis € 

0,45 je Kilowatt (lt. Zulassungsschein) der 

um 45 Kilowatt verringerten Dauerleis-

tung, mindestens jedoch 10 kW, pro Mo-

nat angesetzt. Zusätzlich dazu werden     

€ 0,015 bis € 0,045 je Kilogramm Eigen-

gewicht des um 900 Kilogramm verringer-

ten Eigengewichts, mindestens jedoch 200 

Kilogramm, angesetzt. 

In der nachstehenden Tabelle finden Sie 

die exakten Werte für die Berechnung der 

Versicherungssteuer: 
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Kilowatt Preis/kW Kilogramm Preis/kg 

Für die 

ersten 

35 Stun-

den 

€ 0,25 für die ers-

ten 500 
€ 0,015 

Für die 

nächsten 

25 Stun-

den 

€ 0,35 für die 

nächsten 

700 

€ 0,030 

Darüber 

hinaus 
€ 0,45 darüber 

hinaus 
€ 0,045 

 

Beispiel: PKW: Tesla Model 3, BJ/EZ 

2020, Dauerleistung lt Zulassung: 88 kW, 

Eigengewicht: 1.645 kg 

Versicherungs-

steuer nach kW: 

88 kW – 45 kW = 43 kW 

 35 kW x € 0,25 = € 8,75 

 8 kW x € 0,35 = € 2,80 

 Summe € 11,55 

Versicherungs-

steuer nach Ei-

gengewicht: 

1645 kg – 900 kg = 745 kg 

 500 kg x € 0,015 = € 7,50 

 245 kg x € 0,030 = € 7,35 

 Summe € 14,85 

Versicherungs-

steuer gesamt 

pro Monat 

 € 26,40 

Versicherungs-

steuer gesamt 

pro Jahr 

 € 316,80 

 

Ebenfalls wurde der Steuersatz für extern 

aufladbare Hybridelektroantriebe (Plug-

In-Hybride) angepasst.  

Die neuen Berechnungsmodelle treten 

mit 1.4.2025 in Kraft und gelten für 

Versicherungszeiträume nach dem In-

krafttreten. Wurden z.B. Versicherungs-

entgelte bereits zu Jahresbeginn für das 

gesamte Kalenderjahr vorausbezahlt, so 

wird der Versicherer die motorbezogene 

Versicherungssteuer für Versicherungs-

zeiträume nach dem 31.3.2025 nachver-

rechnen, da diese mit 15.11.2025 für den 

Versicherer fällig wird.  

Hinweis: Die Einbeziehung der mit reinem 

Elektromotor betriebenen KFZ und Hybrid-

fahrzeugen in die motorbezogene Versi-

cherungssteuer gilt auch für bereits 

zum Verkehr zugelassene E-Fahrzeuge.  

 

Abschaffung der Bildungskarenz 

Sowohl das Bildungsteilzeitgeld als auch 

das Weiterbildungsgeld werden mit 

31.3.2025 abgeschafft. Für Personen, de-

ren Bezug von Weiterbildungs- oder Bil-

dungsteilzeitgeld spätestens am 

31.3.2025 begonnen hat, gilt die Verein-

barung für die verbleibende, zuerkannte 

Bezugsdauer weiter. Das gilt auch für Per-

sonen, die die Bildungskarenz bzw. -

teilzeit nachweislich bis 28.2.2025 verein-

bart haben und die Bildungsmaßnahme 

spätestens am 31.5.2025 beginnt. 

 

Vorläufige Mietpreisbremse 

Die jährliche Valorisierung für Mieten in 

Altbau-, Gemeinde- und Genossen-

schaftswohnungen wurde für das Jahr 

2025 eingefroren. Die nächste Valorisie-

rung erfolgt erst wieder im Jahr 2026.  

 

Sonstige Änderungen ab 1.4.2025 

Mit 1.4.2025 steigt die Rechtsgeschäfts-

gebühr für Wetteinsätze von 2 % auf 

5 %. Des Weiteren wird die Tabaksteuer 

ab dem 1.4.2025 für Zigaretten und für 

Tabak zum Erhitzen deutlich erhöht. Dar-

über hinaus wurde der Energiekrisen-

beitrag-Strom (EKB-S) und Energiekri-

senbeitrag für fossile Energieträger (EKB-
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F) erhöht. Die Maßnahme des EKB-S gilt 

bis zum 1.4.2030 und die Maßnahme des 

EKB- F bis 31.12.2029. Auch wurde die 

Stabilitätsabgabe (ursprünglich „Banken-

abgabe“) deutlich erhöht. Zusätzlich zu 

dieser Erhöhung der Abgabe sind für die 

Jahre 2025 und 2026 Sonderzahlungen 

dieser Abgabe vorgesehen.  

 

2.2 MINISTERRAT BESCHLIESST 

„MITTELSTANDSPAKET“ 

Aufgrund der wirtschaftlich herausfor-

dernden Zeiten für KMU, welche das 

Rückgrat der österreichischen Wirtschaft 

bilden, beschloss am 12.3.2025 der Minis-

terrat das sogenannte „Mittelstandspa-

ket“. Die endgültige Gesetzwerdung bleibt 

abzuwarten. 

Dieses Paket umfasst folgende konkrete 

Maßnahmen: 

Erhöhung der Basispauschalierung in 

zwei Schritten: 

 

Für das Jahr 2025 soll die Umsatzgrenze 

der Basispauschalierung auf                

€ 320.000 erhöht werden. Zusätzlich soll 

der Durchschnittssatz von 12 % auf 

13,5 % erhöht.  

Ab dem Jahr 2026 soll die Umsatzgrenze 

€ 420.000 und der Durchschnittssatz 

15 % betragen. 

 

Abschaffung der Belegausdruck-

pflicht: Für Rechnungen mit einem Brut-

tobetrag von bis zu € 35 soll die Be-

legausdruckspflicht entfallen. Es muss 

allerdings weiterhin – im Zeichen der Be-

trugsbekämpfung  – sichergestellt sein, 

dass alle Umsätze lückenlos in den Regist-

rierkassen erfasst werden. 

 

NoVA-Befreiung für leichte Nutzfahrzeu-

ge: Fahrzeuge der Klasse N1 sollen ab 

1.7.2025 von der NoVA befreit sein. 

 

3. GEBÜHREN WERDEN    

TEURER 

3.1  Gerichtsgebühren werden teurer 

Die Gerichtsgebühren wurden zuletzt im 

Jahr 2021 valorisiert. Mit 1. April 2025 

werden die Gerichtsgebühren wieder an-

gehoben. Die Erhöhung der Gerichtsge-

bühren beträgt für die meisten Gebühren 

23 % (!). Aber nicht nur Personen, die 

sich in einem Gerichtsverfahren befinden, 

sind von diesen Erhöhungen betroffen, 

sondern jeder, der sich auch abseits von 

Gerichtsverfahren einer Gerichtsauskunft 

bedient (z.B. Firmenbuch-

/Grundbuchabfragen). Nicht davon betrof-

fen sind jene Gebühren, die einen Pro-

zentsatz einer bestimmten Bemessungs-

grundlage ausmachen.  

Konsequent dazu wurde auch die Ein-

kommensgrenze, bis zu jener man von 

Gerichtsgebühren befreit ist, von € 14.834 

auf € 18.251 angehoben.  

Nichtsdestotrotz wird das Streiten vor Ge-

richt und alle sonstigen Gerichtsanfragen 

künftig spürbar teurer. 

 

3.2  Neuauflage der Gebührenricht-

linien veröffentlicht 

Seit 2007 gibt es bereits einen Ausle-

gungsbehelf in Form von Gebührenrichtli-

nien zum Gebührengesetz 1957. Nach 

deren Verlautbarung wurden diese Richtli-

nien im Jahr 2019 angepasst. Seit dem 

Jahr 2019 sind zahlreiche Gesetzesände-

rungen, welche zu einer Modernisierung 

des Gebührengesetzes und der Einführung 

von neuen Pauschalgebühren geführt ha-

ben, in Kraft getreten. Aus diesem Grund 

wurden die Gebührenrichtlinien grundle-

gend überarbeitet und neu verlautbart. 

Die neuen Gebührenrichtlinien 

(„GebR 2025“) sind ab dem 1.4.2025 an-

zuwenden und ersetzen die Richtlinien aus 

dem Jahr 2019.  
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Bei abgabenbehördlichen Prüfungen für 

vergangene Zeiträume und auf Sachver-

halte, bei denen die Gebührenschuld vor 

dem 31. März 2025 entstanden ist, sind 

noch die alten Richtlinien anzuwenden, 

soweit nicht für diese Zeiträume andere 

Bestimmungen in Gesetzen, Verordnun-

gen oder günstigere Regelungen in den 

GebR 2025 bzw. in anderen Erlässen Gül-

tigkeit hatten. Eine geänderte Rechtsan-

sicht stellt keinen Wiederaufnahmegrund 

gemäß § 303 BAO dar. 

Wie bei allen veröffentlichten Richtlinien 

der Finanzverwaltung können diese jedoch 

keine über die gesetzlichen Bestimmun-

gen hinausgehenden Rechte oder Pflichten 

begründen. Sie haben daher keinen Ge-

setzescharakter und sind auch nicht bin-

dend für Gerichte.  

 

4. AKTUELLE HÖCHSTGE-

RICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

UND NEUE INFOS IN KURZ-

FORM 

 

4.1  Zinsanpassung ab 12.3.2025  

Die EZB hat den Leitzins erneut um 

0,25 %-Punkte gesenkt. Der Basiszinssatz 

beträgt nun 2,03 %. Mit Wirksamkeit ab 

dem 12.3.2025 ergeben sich daraus fol-

gende Zinssätze gemäß BAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirksam ab 18.09.

2024 

18.12.

2024 

12.03.

2025 

Basiszinssatz 3,03 % 2,53 % 2,03 % 

Stundungszinsen 7,53 % 7,03 % 6,53 % 

Aussetzungszinsen 5,03 % 4,53 % 4,03 % 

Anspruchszinsen 5,03 % 4,53 % 4,03 % 

Beschwerdezinsen 5,03 % 4,53 % 4,03 % 

Umsatzzinsen 5,03 % 4,53 % 4,03 % 

Rückerstattungs-

zinsen 

5,03 % 4,53 % 4,03 % 

Beihilfenrücker-

stattungszinsen 

4,03 % 3,53 % 3,03 % 

Zinsen unter € 50 werden nicht festge-

setzt. 

 

4.2  Omnibus-Regelungen für Er-

leichterungen bei Nachhaltigkeitsbe-

richten 

 

Im Rahmen des Arbeitsprogramms der 

EU-Kommission für 2025 zur Reduzierung 

von Adminsitrationsaufwendungen wurden 

die sogenannten „omnibus“-Vorschläge 

gemacht. Das erste Omnibus-Paket zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung sieht 

weitreichende Anpassungen der regulato-

rischen Anforderungen vor. 

 

Geplante Änderungen der Nachhaltig-

keitsberichtserstattungsrichtlinie für 

Unternehmen (CSRD): 

• Erhöhung der Größenkriterien für 

berichtspflichtige Unternehmen auf 

große Unternehmen mit mehr als 

1.000 Mitarbeitende und Umsatzer-

löse von mehr als € 50 Mio. oder ei-

ner Bilanzsumme von mehr als 

€ 25 Mio., unabhängig von der Kapi-

talmarktorientierung. 
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• Für Unternehmen, die erstmals ab dem 

Geschäftsjahr 2025 berichtspflichtig 

wären, wird die Berichtspflicht auf 

2027 verschoben. 

• Die Prüfung der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung soll auch langfristig auf Ba-

sis einer begrenzten Sicherheit (Limi-

ted Assurance) erfolgen. 

 

Geplante Änderungen an der Bericht-

erstattung gemäß EU-Taxonomie-VO: 

Einschränkung des Kreises jener Unter-

nehmen, die zur Berichterstattung gemäß 

EU-Taxonomie-VO verpflichtet sind: 

• Vollumfängliche Offenlegung von Ta-

xonomieangaben nur noch für Unter-

nehmen mit mehr als € 450 Mio. 

Umsatzerlösen. 

• Unternehmen, die in die CSRD-

Berichtspflicht fallen, allerdings weni-

ger als 1.000 Mitarbeitende haben, 

können freiwillig die Taxonomiein-

formationen offenlegen. 

• Für Unternehmen, die weniger als 

1.000 Mitarbeitende beschäftigen und 

deren Umsatz € 450 Mio. nicht er-

reicht, ist die Taxonomieberichterstat-

tung freiwillig. 

 

Geplante Änderungen der Richtlinie 

über die Sorgfaltspflichten von Unter-

nehmen im Hinblick auf Nachhaltig-

keit (CSDDD): 

Der Vorschlag sieht eine Verschiebung des 

Beginns der gestaffelten Erstanwendung 

vor, die nun ab Juli 2028 vorgesehen ist: 

• Künftig sollen die Sorgfaltspflichten 

nur noch auf direkte Geschäftsbe-

ziehungen abzielen. 

• Die Verpflichtung, Geschäftsbeziehun-

gen aufzukündigen, soll entfallen. 

• Das Intervall für das Monitoring 

der Geschäftsbeziehung und der Eva-

luierung der Effektivität der Maßnah-

men wird auf fünf Jahre erhöht. 

• Eine Streichung der zivilrechtlichen 

Haftung ist vorgesehen. 

 

Die vorgeschlagenen Änderungen des 

Omnibus-Pakets sehen eine Einschrän-

kung des Anwendungsbereichs vor, womit 

für zahlreiche Unternehmen die Pflicht der 

Berichterstattung gemäß der CSRD und 

die Offenlegung im Sinne der EU-

Taxonomie entfallen würde. Die Umset-

zung in nationales Recht müsste bis Ende 

2025 erfolgen. 

 

4.3  Neuer ÖNACE-Code 2025 

Die ÖNACE ist eine für Österreich gültige 

Zuordnung von Unternehmenstätigkeiten 

zu bestimmten Wirtschaftszweigen. Diese 

wurde überarbeitet, da in den letzten 15 

Jahren neue Tätigkeiten und Produkte 

entstanden sind. Seit 1.1.2025 gelten 

nun die neuen Klassifikationen gemäß 

ÖNACE 2025. Unternehmen erhalten in 

der ersten Hälfte des Jahres 2025 von der 

Statistik Austria über das Unternehmer-

serviceportal (USP) einen ÖNACE-Code 

mit der Zuordnung zur neuen Klassifika-

tion gemäß ÖNACE 2025. Bei Überein-

stimmung mit dem bisherigen Unterneh-

mensschwerpunkt ist diese zu bestätigen. 

Andernfalls ist bei der Statistik Austria 

mittels beiliegendem Formular eine Ände-

rung zu beantragen. Die Klassifikations-

mitteilung ist zu den Geschäftsunterlagen 

zu nehmen. Benötigt wird der ÖNACE-

Code für die Einkommensteuererklärung, 

das Bundesvergabegesetz und diverse 

andere Förderungen. 

 

Im Weiteren befindet sich eine Aus-

wahl von für die Praxis relevanten 

VwGH-Judikaten des Jahres 2025 in 

Kurzform aufbereitet. 
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Einkommensteuerliche Auswirkung 

der COVID-Fixkostenzuschüsse 

Die Fixkostenzuschüsse (FKZ 1 und 

FKZ 800.000) sind nicht einkommensteu-

erpflichtig. Aufwendungen, die im direkten 

Zusammenhang mit den Fixkostenzu-

schüssen stehen, dürfen nicht als Be-

triebsausgaben abgesetzt werden. Sind 

bei der Gewinnermittlung die betroffenen 

Aufwendungen abgezogen worden, müs-

sen die in der Transparenzdatenbank aus-

gewiesenen Fixkostenzuschüsse (mit Aus-

nahme des auf den Unternehmerlohn ent-

fallenden Betrages) dem einkommensteu-

erpflichtigen Betriebsgewinn hinzugerech-

net werden. 

 

Nachträglich vereinbarte AfA-Miete 

steuerlich unwirksam 

Die Mutter hatte dem Sohn ein Miethaus 

geschenkt und sich den Fruchtgenuss da-

ran zurückbehalten („Vorbehaltsfruchtge-

nuss“). Jahre später vereinbarte sie mit 

dem Sohn, dass sie ihm jährlich eine Zah-

lung für die Gebäudesubstanz-Abgeltung 

in Höhe der für das Gebäude anfallenden 

AfA leistet. Diese Zahlungen durfte die 

Mutter bei ihren Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung nicht absetzen, weil 

es an der Fremdüblichkeit fehlt: Dass sich 

jemand, der bereits ein gesichertes un-

entgeltliches Fruchtgenussrecht hat, nach-

träglich freiwillig zu Zahlungen für die Ab-

geltung der Substanz am Fruchtgenussge-

bäude verpflichtet, hält einem Fremdver-

gleich nicht stand. Diese so genannte 

„AfA-Miete“ hätte zugleich mit der Frucht-

genussbestellung vereinbart werden müs-

sen. 

Privatanteil eines für den Beruf ge-

kauften Notebooks 

Macht ein Steuerpflichtiger in der Arbeit-

nehmerveranlagung Werbungskosten für 

ein Notebook geltend und behauptet, dass 

das Notebook für berufliche Zwecke ge-

kauft und beinahe ausschließlich für den 

Beruf verwendet wurde, darf das Finanz-

amt nicht ohne Weiteres von den Kosten 

einen Privatanteil von 40 % ausscheiden. 

Vielmehr muss das Finanzamt die vom 

Steuerpflichtigen für die ausschließliche 

berufliche Verwendung angebotenen Be-

weise (hier: die Existenz mehrerer für die 

private Verwendung gewidmeter PCs in 

der Wohnung des Steuerpflichtigen) auf-

nehmen und eine entsprechende Beweis-

würdigung vornehmen.  

 

Vorsteuerabzug bei von privaten Un-

ternehmern finanzierten öffentlichen 

Straßen 

Ein Unternehmer hatte wirtschaftliches 

Interesse an der Errichtung einer öffentli-

chen Straße (z.B. eines Kreisverkehrs) als 

Zufahrt zu seinem Unternehmen. Daher 

vereinbarte er mit dem Bundesland, dass 

dieses als Grundeigentümer die Straße 

(durch Bauaufträge an die Straßenbaufir-

ma) errichtet und der Unternehmer die 

Kosten dafür ersetzt. Obwohl der Unter-

nehmer somit die Kosten trägt, stehen 

ihm die Vorsteuern aus den Baukosten 

nicht zu. (Hinweis: Hätte der Unternehmer 

selber den Bauauftrag an die Straßenbau-

firmen erteilt, wäre ihm der Vorsteuerab-

zug zugestanden.)  
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5. AKTUELLE WICHTIGE  

TERMINE UND FRISTEN 

 

Mit einem Überblick der im 2. Quartal 

2025 anstehenden Fristen und Termine 

rundet die KlientenINFO Ausgabe 2/2025 

ab.  

APRIL 2025 

1.4.2025: 

• Entfall der Umsatzsteuerbefreiung 

für Photovoltaikanlagen 

• Erweiterung der motorbezogenen 

Versicherungssteuer auf E-Autos 

• Auslaufen der Bildungskarenz 

• Einführung einer vorläufigen Miet-

preisbremse für 2025 

• Anhebung Gebühren für Wetteinsät-

ze 

• Anhebung Tabaksteuer 

• Anhebung der Gerichtsgebühren um 

23 % 

 

30.4.2025:  

• Einreichung der Steuererklärun-

gen 2024 in Papierform ohne 

steuerliche Vertretung 

• Meldung land- und forstwirtschaftli-

cher Nebentätigkeiten bei der SVS 

• EU-OSS für das 1. Quartal 2025 - 

Meldung und Zahlung 

 

MAI 2025 

15.5.2025: UVA für das 1. Quartal 2025 – 

Meldung und Zahlung 

 

 

 

 

 

JUNI 2025 

30.6.2025:  

• Einreichung der Steuererklärun-

gen 2024 via FinanzOnline ohne 

steuerliche Vertretung 

• Vorsteuererstattung bei Dritt-

landsbezug 

• Ausländische Unternehmer, die ihren 

Sitz außerhalb der EU haben, kön-

nen bis 30.6.2025 einen Antrag auf 

Rückerstattung österreichischer Vor-

steuern 2024 stellen. Belege über 

die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer 

und sämtliche Rechnungen sind im 

Original dem Antrag beizulegen. Die 

Frist ist nicht verlängerbar!  

• Hingegen ist im Falle möglicher Vor-

steuererstattung österreichischer 

Unternehmer im Drittland (z.B. Ser-

bien, Schweiz, Norwegen) die natio-

nale Rechtslage im Einzelfall zu prü-

fen. Die Frist zur Antragstellung be-

trägt ebenfalls bis zu 6 Monaten 

nach Ablauf des Kalenderjahres 

(analog der in der VO 279/1995), 

was damit begründet ist, dass die 

Vorsteuererstattung im Drittland nur 

bei Reziprozität zulässig ist.  

• Firmenbucheinreichung des Jah-

resabschlusses kleiner GmbHs, 

GmbH & Co KG und sonstiger kleiner 

kapitalistischen Personengesellschaf-

ten (Jahresumsatz bis zu € 70.000) 

in strukturierter Form erspart die 

Eintragungsgebühr. 

 

http://www.essl-stb.at/

